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I. DIE WICHTIGSTEN INFOS AUF EINEN BLICK 
 
Allgemeine Hinweise 
 

Lesen Sie sich diesen Leitfaden bitte vor dem Wahltag aufmerksam durch.  
 

Vorgaben für das korrekte Ausfüllen der Briefwahlniederschrift und der 
Schnellmeldung sowie deren Übermittlung sind ebenso enthalten wie Anhalts-
punkte für die Beurteilung von gültigen bzw. ungültigen Stimmzetteln. 
 

Fügen Sie bitte der Briefwahlniederschrift die geforderten Unterlagen bei. 
 

Dieser Leitfaden soll die Hinweise aus der Schulungsveranstaltung sowie der  
interaktiven Lernplattform (www.wahlhelfende-bonn.de) ergänzen und Ihnen als  
Arbeitspapier dienen, das Sie mit Ihren Notizen ergänzen können.  
Für mögliche Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen dankbar. 
 

Die Wahlleitung 
 
 

Wichtige Telefonnummern 
 
Wahlzentrale 
Herr Schubert    0228 - 77 5260 
Herr Fischer     0228 - 77 3366 
Rückfrage-Team ab 18 Uhr  0228 - 77 6644 
 
Briefwahlbetreuer 
Herr Müller    0228 - 77 2326 
 
Briefwahlvorstände 
Wahlhelfenden-Team   0228 - 77 3501 
 
Hinweis: Repräsentative Briefwahlbezirke sind 110 / 360 / 370 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 3



   

Herausgeberin: Die Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, August 2021 

II. TERMINE 
 

In der Woche vor dem Wahltag 
 

Mittwoch,   22. September 2021  
Donnerstag,   23. September 2021  
      

 

Schulungsveranstaltungen für die Briefwahlvorstehenden, deren Stellvertretende 
sowie die Schriftführenden in den Briefwahlvorständen im Ratssaal (Stadthaus). 
 
 

Am Tag der Wahl 
 

Sonntag, 26. September 2021 
 

um 14 Uhr  Ausgabe der Wahlkoffer an die Briefwahlvorstehenden im 
Stadthaus, Versteigerungssaal 

um 14.30 Uhr Zusammentreffen des gesamten Briefwahlvorstandes an 
seinem jeweiligen Arbeitsplatz, wo auch die mit Wahlbrie-
fen gefüllte(n) Wahlurne(n) bereit steht / stehen. 

 Ebenso wie Hygiene-Box (Postkiste) und blaue Box zum 
späteren Verpacken der Stimmzettelpakete (falls der 
Wahlkoffer alleine nicht ausreichen sollte). 

 ab 14.30 Uhr  Überprüfen der Wahlbriefe und der Wahlscheine 
 ab 18 Uhr  Beginn der Briefwahlauszählung 
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III. ZUSAMMENTREFFEN DES BRIEFWAHLVORSTANDES 
 

Vorbereitende Arbeiten 
 

um 14.30 Uhr  
Zusammentreffen der Briefwahlvorstände am jeweiligen Arbeitsplatz 

 Wo die einzelnen Briefwahlvorstände untergebracht sind, ist in der Eingangs-
halle im Stadthaus an den Säulen nahe dem Informationszentrum zu ersehen. 

 Sollten Mitglieder des Briefwahlvorstandes nicht erscheinen, ist der im Wahl-
koffer befindliche Vordruck über die Besetzung des Briefwahlvorstandes un-
bedingt auszufüllen. 

 Gegebenenfalls sind bis spätestens 15 Uhr Ersatzleute bei der Wahlzentrale 
anzufordern. 

 Wo es möglich ist: Tische bitte so zusammenstellen, dass genügend Platz für 
die Bildung von Stimmzettelstapeln vorhanden ist, ansonsten auf mehrere 
Plätze verteilen. 

 Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit. 
 
Die Briefwahlvorstehenden weisen die Mitglieder des Briefwahlvorstandes 
auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und 
zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten hin. 

 

Covid-19 Schutzmaterialien für den Briefwahlvorstand  
 FFP2 Maske 
 Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) 
 Einmalhandschuhe 
 Handdesinfektionsmittel im Spender 
 Flächendesinfektion (1 Paket) 
 Absperrband und Bodenmarkierungsband 
 Gliedermaßstab 
 Grillzange zur Ausgabe des Mund-Nasen-Schutzes 
 Piktogramm bzw. Hinweisschild wegen notwendiger Hygienemaßnahmen 
 Kugelschreiber 
 Müllbeutel 

 
Diese Materialien werden in einer Postkiste zusammen mit der / den Wahlurne(n) 
angeliefert und stehen am Wahlsonntag am jeweiligen Arbeitsplatz / Einsatzort 
bereit. 
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IV. DER WAHLSCHEIN (siehe Anhang, Seite 21) 
 
 Der Wahlschein ist ein urkundlicher Nachweis über das Wahlrecht. Wahl-

scheine werden auf Antrag ausgestellt und in der Regel für die Briefwahl ge-
nutzt. 

 In der / den an Ihrem Einsatzort zuvor aufgestellten Wahlurne(n) finden Sie die 
für Ihren Briefwahlbezirk eingegangenen Wahlbriefe. 

 Es ist zulässig, dass am Wahltag bis 18 Uhr noch weitere Wahlbriefe abge-
geben werden. 
Diese werden Ihnen dann vom Briefwahlbetreuungsteam eventuell auch noch 
nach 18 Uhr überbracht. 

 Sollten sich bei Ihren Wahlbriefen irrtümlich Wahlbriefe eines anderen Brief-
wahlbezirks oder einer anderen Wahl befinden, leiten Sie diese bitte an den 
zuständigen Briefwahlvorstand oder das Briefwahlbetreuungsteam weiter. 

 
 

 
 
 
 
 
  

Für ungültig erklärte Wahlscheine: 
Wurden Wahlscheine Ihres Briefwahlbezirks für ungültig erklärt, erhalten Sie     
eine Liste mit den betroffenen Wahlscheinnummern. 
Die Wahlbriefe sind dann mit diesen aufgeführten Wahlscheinnummern abzu- 
gleichen. Die mit den aufgeführten Wahlscheinnummern Aufgefundenen sind  
auszusondern und zurückzuweisen. 
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V. DIE VORBEREITUNG DER ZÄHLUNG 
 

14.30 – 18 Uhr Zulassung der Wahlbriefe 
 

1. Zunächst ermittelt der Briefwahlvorstand, wie viele Wahlbriefe an ihn überge-
ben worden sind und trägt die Anzahl unter Abschnitt 2.3 in die Briefwahlnie-
derschrift ein. 
 Er überprüft weiter, ob Wahlscheine aus dem Verzeichnis der für ungültig 

erklärten Wahlscheine, welches nach Wahlbezirken gegliedert ist, enthal-
ten sind. 

 Die Wahlbriefe sind daher zunächst nach der Wahlscheinnummer zu sor-
tieren. Sollten Wahlscheine doppelt vorhanden sein, sind diese ebenfalls 
auszusondern. 

 Wahlbriefe, die im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine auf-
geführt sind, sind auszusondern und zur späteren Beschlussfassung dem 
gesamten Briefwahlvorstand vorzulegen. 

 Sollten Sie irrtümlich Wahlbriefe erhalten haben, die für einen anderen 
Briefwahlbezirk bestimmt sind (die Wahlbezirksnummer ist im Umschlag-
fenster des roten Wahlbriefs rechts oben zu sehen), leiten Sie diese bitte 
an den zuständigen Briefwahlvorstand weiter.  

 Nicht von der Bundesstadt Bonn ausgegebene Wahlbriefe (Wahlbriefe  
anderer Gemeinden oder für eine andere Wahl) geben Sie bitte dem 
Briefwahlbetreuungsteam mit. 

 
2. Danach sind die Wahlbriefe von den  
 Beisitzenden zu öffnen, Wahlschein und Stimmzettelumschlag zu ent-

nehmen und  
 den Briefwahlvorstehenden oder deren Stellvertretenden zur Prüfung zu 

übergeben. 
 Sollten beim Öffnen Auffälligkeiten bemerkt werden, sind die Briefwahl-

vorstehenden hierauf hinzuweisen. 
 Später hat der Briefwahlvorstand über diese gesonderten Wahlbriefe ei-

nen Beschluss zu fassen. 
 

3. Die Briefwahlvorstehenden überprüfen 
 sowohl Wahlschein als auch den Stimmzettelumschlag anhand der auf 

den Seiten 8+9 aufgeführten Kriterien. Ist der Wahlschein nicht zu bean-
standen, wird der Stimmzettelumschlag in die Wahlurne geworfen. 

 Ein Wahlbrief ist zu beanstanden, wenn einer der in der Briefwahlnieder-
schrift unter Abschnitt 2.5.2 aufgeführten Gründe vorliegt (vgl. Seite 9). 

 Die Wahlscheine werden separat gesammelt. 
 Sollten die Briefwahlvorstehenden bei einzelnen Wahlbriefen Beanstan-

dungsgründe feststellen, sind diese Wahlbriefe zunächst auszusondern. 
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 Im Anschluss ist vom gesamten Briefwahlvorstand darüber zu entschei-
den, ob diese Wahlbriefe zugelassen werden können oder zurückzuweisen 
sind. 

 

4. Es besteht die Möglichkeit, dass das Briefwahlbetreuungsteam noch weitere 
Wahlbriefe überbringt. Diese sind unter Abschnitt 2.4 der Briefwahlnieder-
schrift einzutragen.  
Danach ist mit diesen Wahlbriefen wie beschrieben zu verfahren. 

 

5. Nach Abschluss der Prüfarbeiten können die gültigen Wahlscheine gezählt 
werden. 
Das Ergebnis der Zählung tragen die Briefwahlschriftführenden nach 18 Uhr 
in Abschnitt 3.2.1 der Briefwahlniederschrift ein. 

 
 
14.30 - 18 Uhr Kriterien für die Zulassung der Wahlbriefe  

(Abschnitt 2.5 der Briefwahlniederschrift) 
 

Um zugelassen zu werden, müssen die Wahlbriefe folgende Kriterien erfüllen: 
 

 Der Wahlbrief muss einen gültigen Wahlschein und einen dazu gehören-
den Stimmzettelumschlag enthalten. 

 Ein Wahlschein ist gültig, wenn er von der Bundesstadt Bonn für die Bun-
destagswahl am 26. September 2021 ausgestellt wurde und der Wahl-
schein nicht im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine aufge-
führt ist.  
Dienstsiegel und Name oder Unterschrift der zuständigen sachbearbeiten-
den Person müssen vorhanden sein. 

 Entweder der Wahlbriefumschlag oder der Stimmzettelumschlag - im  
Idealfall beide Umschläge - müssen verschlossen sein. 

 In der Regel sollte der Wahlbriefumschlag nur je einen Stimmzettelum-
schlag und Wahlschein enthalten.  
Sollten im Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht 
die gleiche Anzahl gültiger dazu gehörender Wahlscheine enthalten sein, 
ist der Wahlbrief zurückzuweisen. 

 Die Briefwählenden (bzw. deren Hilfspersonen) müssen die vorgeschrie-
bene Versicherung an Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein unter-
schrieben haben. 

 Es muss ein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden sein und der 
Stimmzettelumschlag darf nicht offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 
gefährdenden Weise von den übrigen abweichen oder einen deutlich fühl-
baren Gegenstand enthalten. 
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Sollten sich Wahlscheine und Stimmzettelumschläge einer anderen Wahl im Um-
schlag befinden, geben Sie diese dem Briefwahlbetreuungsteam zurück. 

 
 

Zurückweisung von Wahlbriefen 
 

Sollte eines der zuvor genannten Kriterien nicht zutreffen, ist der Wahlbrief von 
den Briefwahlvorstehenden zu beanstanden und auszusondern. Über jeden 
auszusondernden Wahlbrief hat der gesamte Briefwahlvorstand einen Be-
schluss zu fassen. 
 

Die durch Beschluss zurückgewiesenen Wahlbriefe sind mit einem Vermerk 
über den Zurückweisungsgrund zu versehen, zu verschließen und unter Ab-
schnitt 2.5.3 in die Briefwahlniederschrift einzutragen sowie fortlaufend numme-
riert dieser beizufügen. 
Die durch Beschluss zugelassenen Wahlbriefe sind in einer Summe unter 
Abschnitt 2.5.4 der Briefwahlniederschrift einzutragen. 
 

Die Einsender*innen zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wäh-
lende gezählt.  
Ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben! 
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VI. DAS BRIEFWAHLERGEBNIS 
 
ab 18 Uhr Zählung der Briefwählenden 
 

Nun dürfen die Stimmzettelumschläge aus der Urne genommen und von allen 
Mitgliedern des Briefwahlvorstandes gezählt werden. 
 

Die Briefwahlschriftführenden tragen die Anzahl der Stimmzettelumschläge unter 
Abschnitt 3.2.4 in die Briefwahlniederschrift ein. 
 

Diese Zahl muss mit der unter Abschnitt 3.2.1 der Briefwahlniederschrift vermerk-
ten Zahl der Wahlscheine verglichen werden. 
 Idealerweise sollte jetzt die Summe der Stimmzettelumschläge mit der Anzahl 

der Wahlscheine übereinstimmen, andernfalls:  
Zählung bitte einmal wiederholen!  
Ergibt sich dennoch keine Übereinstimmung, gilt die Zahl der Stimmzettelum-
schläge als Zahl der Briefwählenden. 

 Ursache: Möglicherweise wurde ein Wahlschein nach Beschluss des 
Briefwahlvorstandes zugelassen und deshalb nicht mitgezählt, weil er 
als Anlage zur Briefwahlniederschrift beizufügen war. 

 Mögliche Abweichungen sind im Abschnitt 3.2.4 in die Briefwahlniederschrift 
einzutragen.  

 In der Briefwahlniederschrift ist das Ergebnis der Zählung der Stimmzettelum-
schläge sowohl im Abschnitt 3.2.4 als auch im Abschnitt 4 B/B1 einzutragen. 

 
 

Öffnen der Stimmzettelumschläge 
 

 Unter Aufsicht der Briefwahlvorstehenden sind nun die Stimmzettelumschläge zu 
 öffnen und die Stimmzettel herauszunehmen. 
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Sortieren der Stimmzettel / der Stimmzettelumschläge 
 
 Zunächst sortiert der Briefwahlvorstand die Stimmzettel / Stimmzettelumschläge  
 wie folgt: 
 

 Stapel A   Erst-und Zweitstimme identisch  
(ZS I D und F) = Stimmen für denselben Wahlvorschlag, d.h. Bewerben-

de und Parteien sind zweifelsfrei (eindeutig) gültig 
Innerhalb des Stapels A erfolgt die Sortierung getrennt 
nach Bewerbenden / Landeslisten 
(= max. 12 Stapel) 

 
 

 Stapel B        Erst- und Zweitstimme nicht gleich 

(ZS II C bis F) - Erst- und Zweitstimme sind unterschiedlich und zweifels-      
frei gültig 
- Erststimme ist zweifelsfrei gültig – Zweitstimme wurde 
nicht abgegeben (also ungültig) 
- Erststimme wurde nicht abgegeben (also ungültig) – 

        Zweitstimme ist zweifelsfrei gültig 

       
 

 Stapel C  Erst- und Zweitstimme ungültig 

(ZS I C und E)  = ungekennzeichnete, leere Stimmzettel oder leer 
abgegebene Stimmzettelumschläge 

 
 Stapel D  Beschlussfälle 

(ZS III C bis F)   = Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben 
(über diese muss der Briefwahlvorstand am Ende getrennt 
über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Erst- und Zweit-
stimmen beschließen) 

 
WICHTIG!  
Alle Stimmzettel müssen dem korrekten Stapel zugeordnet werden! 
Deshalb unbedingt vor der Zählung die Sortierung überprüfen! 
Bitte verwenden Sie - in Ihrem eigenen Interesse - dafür die im Koffer be-
findlichen Sortierhilfen (Stapel A bis D). 
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Auszählen der Stimmen / der einzelnen Stapel und Eintragung in das 
Vorschreibblatt 
(In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie bitte wie nachfolgend beschrieben verfahren) 

  
Der Briefwahlvorstand beginnt mit der Auszählung des Stapels A „Erst-und 
Zweitstimme identisch“. 
Sofern nicht schon geschehen, werden die Stimmzettel nach der Reihenfolge 
der Bewerbenden sortiert, gezählt und das jeweilige Ergebnis wird von den Brief-
wahlvorstehenden laut angesagt. 
Die Ergebnisse werden zunächst in das Vorschreibblatt (befindet sich im Koffer) 
und anschließend in die Zeilen D1 bis D7 (10 / 15 / 19 / 23 / 27) der Spalte ZS I 
bei den Erststimmen sowie in die Zeilen F1 bis F27 der Spalte ZS I bei den 
Zweitstimmen des Vorschreibblattes eingetragen. Die Zahlen müssen identisch 
sein.  
Erfahrungsgemäß sind damit bereits ca. 80% der abgegebenen Stimmen ausge-
zählt. 
Hinweis: Die Stimmzettel kommen in die dafür vorgesehenen Umschläge.  
Für jede bewerbende Person ist ein gesonderter Umschlag zu verwenden. 
Nutzen Sie bitte die vorbereiteten Aufkleber zur Kennzeichnung. 
Die (maximal 12) Umschläge dürfen noch nicht verschlossen werden. 

Im Stapel C befinden sich die nicht gekennzeichneten, also die leer abgegebe-
nen Stimmzettel sowie leer abgegebene Stimmzettelumschläge. Diese sind 
zu zählen. Das Ergebnis wird in die Zeile C „Ungültige Erststimmen“ der Spalte 
ZS I sowie in die Zeile E „Ungültige Zweitstimmen“ der Spalte ZS I eingetragen. 
Hinweis: Weil ja beide Stimmen ungültig sind, müssen (!) bei C „Ungültige Erst-
stimmen“ im Kästchen der Spalte ZS I und bei E „Ungültige Zweitstimmen“ im 
Kästchen der Spalte ZS I identische Zahlen stehen! 
Die Stimmzettel kommen dann in den dafür vorgesehenen Umschlag. 
Erst NACH Durchgabe der Schnellmeldung wird der Umschlag versiegelt. 
 
Jetzt ist Stapel B an der Reihe: Sofern nicht bereits geschehen, werden diese 
Stimmzettel nach den Zweitstimmen, also den Landeslisten, sortiert und ge-
zählt. Nicht abgegebene Zweitstimmen gelten als ungültige Stimmen und sind in 
Zeile E „Ungültige Zweitstimmen“ der Spalte ZS II einzutragen. 
Die Ergebnisse der gültigen Stimmen werden in die Zeilen F1 bis F27 der Spalte 
ZS II bei den Zweitstimmen des Vorschreibblattes eingetragen. 

 
Jetzt werden die Stimmzettel des Stapels B neu sortiert - diesmal nach 
den Erststimmen - und gezählt. Nicht abgegebene Erststimmen gelten als ungül-
tige Stimmen und sind in Zeile C „Ungültige Erststimmen“ der Spalte ZS II einzu-
tragen. Die Ergebnisse der gültigen Stimmen werden in die Zeilen D1 bis D7 (10 / 
15 / 19 / 23 / 27) der Spalte ZS II bei den Erststimmen des Vorschreibblattes ein-
getragen. 
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Hinweis: Die gültigen Stimmzettel aus Stapel B werden zusammen mit den 
Stimmzetteln aus Stapel A jeweils in die Umschläge der entsprechenden 
Bewerbenden eingepackt. 
Stimmzettel aus Stapel B, bei denen die Erststimme nicht abgegeben wurde, 
werden gemeinsam in einem separaten Umschlag verpackt – bitte den entspre-
chenden Aufkleber nutzen. 

 
 
Beschlussfälle 
  
Jetzt prüft der Briefwahlvorstand jeden einzelnen Stimmzettel des Stapels D 
und entscheidet über Gültigkeit oder Ungültigkeit der Erst- und der Zweitstimme. 
Die Beschlussfassung erfolgt im Wahlvorstand gemeinsam. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme der Briefwahlvorstehenden den Ausschlag. 
Der Beschluss wird auf der Rückseite des Stimmzettels sowohl für die Erst- als 
auch für die Zweitstimme schriftlich dokumentiert. Die Stimmzettel sind mit einer 
laufenden Nummer zu versehen. 
 
Dann werden die Beschlüsse zu den Zweitstimmen nach ungültigen und 
gültigen Stimmen sortiert und gezählt. 
Die Ergebnisse werden in die Zeilen E „Ungültige Stimmen“ und F1 bis F27 
„Gültige Stimmen“ der Spalte ZS III bei den Zweitstimmen in das Vorschreibblatt 
eingetragen. 
Dann werden die Beschlüsse zu den Erststimmen nach ungültigen und gültigen 
Stimmen sortiert und gezählt. 
Die Ergebnisse werden in die Zeilen C „Ungültige Stimmen“ und D1 bis D7 (10 / 
15 / 19 / 23 / 27) „Gültige Stimmen“ der Spalte ZS III bei den Erststimmen in das 
Vorschreibblatt eingetragen. 
 
Hinweise, ob Stimmen gültig oder ungültig sind, finden Sie auf den 
Seiten 22 und 23 im Anhang. 
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Ermittlung des Gesamtergebnisses und Prüfung 
  
Die Briefwahlschriftführenden addieren die Zahlen der Erststimmen in den Zeilen 
C und D1 bis D7 (10 / 15 / 19 / 23 / 27) von links nach rechts und tragen das Er-
gebnis in die Spalte "Insgesamt" ein. 
Im Anschluss daran werden die gültigen Stimmen D1 bis D7 (10 / 15 / 19 / 23 /  
27) der Spalten ZS I, ZS II und ZS III von oben nach unten addiert und in die Zeile  
D eingetragen. 
 
Die so addierten Zahlen der Zeile D werden von links nach rechts addiert und 
in die Spalte „Insgesamt“ eingetragen. 
 
Die Briefwahlschriftführenden addieren die Zahlen der Zweitstimmen in den Zei-
len E und F1 bis F27 und tragen das Ergebnis in die Spalte "Insgesamt" ein. 
Im Anschluss daran werden die gültigen Stimmen (F1 bis F27) der Spalten 
ZS I, ZS II und ZS III von oben nach unten addiert und in die Zeile F eingetragen. 
 
Die so addierten Zahlen der Zeile F werden von links nach rechts addiert und 
in die Spalte „Insgesamt“ eingetragen. 
 
Zum Schluss überprüfen die Briefwahlschriftführenden das Ergebnis mit folgender 
Plausibilitätsprüfung: 
Erststimmen:  C + D der Spalte insgesamt = B Zahl der Wählenden 
Zweitstimmen:  E + F der Spalte insgesamt = B Zahl der Wählenden. 
 
Nachdem die Plausibilitätsprüfungen erfolgt sind und keine Fehler festgestellt 
wurden, übertragen die Briefwahlschriftführenden die Ergebnisse vom Vor-
schreibblatt in die Ziffer 4 („Wahlergebnis“) der Briefwahlniederschrift und 
dann in die Schnellmeldung. 
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Herausgeberin: Die Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, August 2021 

VII. Abgabe der Schnellmeldung 
 

Nach der Auszählung ist die jeweilige Schnellmeldung (siehe Anhang,  
Seite 42-44) auszufüllen und möglichst zügig persönlich bei der Annahmestelle  
(ausschließlich) an den Plätzen 4A, 4B und 4C im Dienstleistungszentrum 
(Bürgeramt) zur Eintragung in das System vorzulegen. 
 
Nach Abgabe der Schnellmeldung ist das jeweilige Wahlergebnis mündlich durch 
die Briefwahlvorstehenden bekannt zu geben. 

 

 

Sollte es im Zählgeschäft zu Komplikationen kommen, die eine wesentliche 
Verzögerung des Abschlusses zur Folge haben, so ist die Wahlzentrale  
spätestens bis 20 Uhr telefonisch zu informieren unter der Sammelnummer 
0228 - 77 6644.  
 
Scheuen Sie sich nicht, dann anzurufen, wenn Sie erkennen, dass Sie das Prob-
lem nicht lösen können. 
 
 

Vervollständigung der Briefwahlniederschrift  
(siehe Anhang, Seiten 26-41) 

 
 

Während die Briefwahlvorstehenden die Schnellmeldung abgeben, prüfen und 
vervollständigen die Briefwahlschriftführenden die Briefwahlniederschrift. Dabei 
überprüfen sie unter anderem die Eintragungen zum Briefwahlvorstand, ggf. zu 
besonderen Vorkommnissen und die Eintragungen zur Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses. 
Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der Briefwahlvorstand ei-
nen Beschluss gefasst hat, sind der Briefwahlniederschrift als Anlage beizufügen. 
Dies ist unter Punkt 3.3.5 der Briefwahlniederschrift entsprechend einzutragen. 
 
Anschließend tragen die Briefwahlschriftführenden am Ende der Briefwahlnieder-
schrift Ort und Datum ein und unterschreiben. 
Sie geben die Briefwahlniederschrift an die übrigen Mitglieder des Briefwahlvor-
standes zur Genehmigung und Unterschrift weiter. 
 
 
 
 
         
 
 
 

NICHT VERGESSEN! 
ALLE Mitglieder des Briefwahlvorstandes müssen die 

Briefwahlniederschrift unterschreiben! 
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Herausgeberin: Die Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, August 2021 

 
VIII. VERPACKEN DER WAHLUNTERLAGEN 
(Nach Durchgabe der Schnellmeldung!) 

 
Packen der Pakete 
 
Paket 1: Stimmzettel 
 Alle Stimmzettel aus den Stapeln zu A und B (ohne Beschlussfassung), 

kommen gemeinsam in einen Umschlag, aber getrennt nach 
Wahlvorschlägen (Bewerbenden), also maximal 12 Umschläge. 

 Alle Stimmzettel aus dem Stapel B, bei denen die Erststimme nicht abgege-
ben wurde, kommen zusammen in einen eigenen Umschlag. 

 
Paket 2: Stimmzettel / leer abgegebene Stimmzettelumschläge 
 Alle Stimmzettel aus dem Stapel C, also alle ungekennzeichneten Stimmzettel 

(und somit ungültig), sowie alle leer abgegebenen Stimmzettelumschläge 
kommen zusammen in einen Umschlag. 

 
Paket 3: Wahlscheine 
 Alle eingenommenen gültigen Wahlscheine (ohne Beschlussfassung) kom-

men in einen Umschlag. 
 
Paket 4: Stimmzettel 
 Alle nicht eindeutig gekennzeichneten Stimmzettel aus dem Stapel D, über 

die beschlossen wurde, kommen in einen Umschlag. 
 
 

Was wird der Briefwahlniederschrift beigefügt? 
 
1. Die Schnellmeldung. 
2. Die durch Beschluss für gültig oder ungültig erklärten Stimmen aus dem 

Stapel D der bedenklichen Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, 
zusammen in einem unverschlossenen Umschlag (s. Paket 4). Auf der 
Rückseite jedes Stimmzettels ist zu vermerken, welche Stimme gültig oder 
ungültig ist. Im Falle der Gültigkeit ist anzugeben, für welchen Wahlvorschlag 
die Stimme zählt. Diese Stimmzettel sind fortlaufend zu nummerieren. 

3. Die Liste der für ungültig erklärten Wahlscheine. 
4. Die einbehaltenen Wahlscheine, über deren Gültigkeit beschlossen wurde. 

Hierzu gehören auch durch Beschluss zurückgewiesene Wahlbriefe 
gemäß Abschnitt 2.5.3 der Briefwahlniederschrift. 
Sie sind fortlaufend zu nummerieren. 
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Herausgeberin: Die Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, August 2021 

Was kommt in die Einschlagmappe? 
(bitte separat - zusätzlich zum Koffer - beim Annahmeteam abgeben) 
 
1. Die Briefwahlniederschrift mit den beizufügenden Anlagen. 
2. Das Vorschreibblatt. Hieraus können sich bei der Prüfung der Unterlagen 

u.U. schon Rückschlüsse bei unklaren Ergebnissen ergeben. 
3. Der Vordruck über die Ausfälle im Briefwahlvorstand am Wahltag. 
4. Die nicht ausgegebenen Taxischeine. 
 
 
Was kommt in den Koffer (bzw. in die zusätzlich nutzbare blaue Box)? 
 
1. Die Umschläge mit gültigen Stimmzetteln sowie der Umschlag mit nicht 

abgegebenen Erststimmen (verschlossen und versiegelt, s.o. unter Paket 1). 
2. Alle ohne Beschluss ungültigen (weil ungekennzeichneten) Stimmzettel 

und leer abgegebenen Stimmzettelumschläge aus Paket 2 (in einem ver-
schlossenen und versiegelten Umschlag). 

3. Alle gültigen Wahlscheine, über die kein Beschluss gefasst wurde 
(in einem verschlossenen und versiegelten Umschlag, s.o. unter Paket 3). 

4. Nicht benötigte Umschläge. 
5. Die Sortierbox mit dem Büromaterial. 
 
 
Was kommt in die Wahlurne? 
 
1. Die leeren Wahlbriefumschläge, sofern über sie kein Beschluss gefasst 

wurde. 
2. Die leeren Stimmzettelumschläge, sofern über sie kein Beschluss gefasst 

wurde oder sie nicht im Paket 2 verpackt wurden. 
3. Nicht benötigte Freizeitbescheinigungen. 
 
Die nicht benötigten Hygieneartikel legen Sie bitte wieder in die dafür vor-
gesehene Postkiste. 
 
Bitte räumen Sie Ihren Arbeitsbereich im Anschluss gemeinsam auf und 
hinterlassen Sie ihn so, wie Sie ihn vorgefunden haben.  
 
Es wird empfohlen, die Freizeitbescheinigung erst nach Ermittlung der Ergebnis-
se im Briefwahlbezirk und Unterzeichnung der Briefwahlniederschrift auszugeben! 
 
Das Erfrischungsgeld wird nach dem Wahleinsatz überwiesen. 
Hierfür ist die Unterschrift auf der Briefwahlniederschrift zwingend erforder-
lich. 
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Herausgeberin: Die Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, August 2021 

Rückgabe  
 des Wahlkoffers (und gegebenenfalls der blauen Box),  
 der Einschlagmappe, 
 der nicht verschlossenen Wahlurne(n) 
und 
 der Postkiste mit COVID-19-Schutzmaterial 

erfolgt für die B-Bezirke im Stadthaus, Sitzungsraum Bezirksverwaltungsstel-
le Bonn (Etage 2 B), bzw. für alle anderen im Sitzungsraum I. 
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Hygieneregeln anlässlich der Bundestagswahl 2021, am 26.September  
 
Für die 61 Briefwahlbezirke gelten die nachfolgenden Ausführungen entsprechend, 
sofern sie auf die Besonderheiten im Briefwahlvorstand anzuwenden sind. 
 
Für die 177 Urnenwahlbezirke gelten folgende Hygieneregeln. Die entsprechenden Mate-
rialien werden durch das Wahlamt zur Verfügung gestellt: 
 
1. Alle Mitglieder der Wahlvorstände werden mit Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP- 2- oder 

KN95- Masken und Einmalhandschuhen ausgestattet. Während des Wahlgeschäftes 
ist grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 
Durch den Wahlvorstand ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,50 m 
zwischen den Mitgliedern des Wahlvorstandes eingehalten wird, ebenso die Gewähr-
leistung der Einhaltung des Mindestabstandes der Wahlberechtigten und der mögli-
chen Wahlbeobachtenden beim Zutritt, beim Aufenthalt und beim Verlassen des 
Wahlraumes. Bodenmarkierungen können vom Wahlvorstand angebracht werden. 
Markierungsmaterial und Metermaß sind vorhanden. Flatterband für die eventuell im 
Einzelfall mögliche Einrichtung von Bewegungsflächen ist ebenfalls vorhanden und 
wird gegebenenfalls von dem Wahlvorstand angebracht. 

 
2. Jeder Wahlraum ist mit Handdesinfektionsmittel ausgestattet. Die Mitglieder des 

Wahlvorstandes und die Wahlberechtigten sind zur Benutzung angehalten. 
 
3. Auf der Wahlbenachrichtigung ist vermerkt, dass der Wahlraum nur mit Mund-Nasen-

Schutz betreten werden soll und zur Durchführung des Wahlgeschäftes ein eigener 
Kugelschreiber mitzubringen ist. Für Wahlberechtigte, die diese Gegenstände nicht 
mitgebracht haben, wird eine Anzahl von Mund-Nasen-Schutz-Masken und Kugel-
schreibern vorrätig gehalten. Die Mund-Nasen-Schutz-Masken sind mittels vorhan-
dener Holzzange im Einzelfall auszugeben. Die Kugelschreiber können mittels Flä-
chendesinfektionstüchern je nach Bedarfsfall vom Wahlvorstand desinfiziert werden 
(Hinweis: Da keine gesetzliche Regelung getroffen worden ist, die bestimmt, dass 
vom Betreten an bis zum Verlassen des Wahlraumes eine Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen ist, können Wahlberechtigte nicht von der Wahl ausgeschlossen werden, die 
keinen Mund-Nasen-Schutz tragen). 

 
4. Für die regelmäßige Desinfektion von Wahlkabinen (nach jedem 20. 

Wahlberechtigten) sorgt der Wahlvorstand mittels Flächendesinfektionstüchern. 
 
5. Der Einwurf der Stimmzettel in die Wahlurne sollte kontaktlos erfolgen. Ansonsten ist 

die Wahlurne ebenfalls regelmäßig durch den Wahlvorstand zu desinfizieren. 
 
6. Der Wahlraum ist, wo möglich, regelmäßig durch den Wahlvorstand zu lüften. 
 
7. Auf folgende Hygienemaßnahmen wird mittels Piktogramm bzw. Hinweisschild 

hingewiesen, die vom Wahlvorstand deutlich sichtbar anzubringen sind: 
a) Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
b) Bitte Abstand von 1,50m einhalten. 
c) Bitte Desinfektionsmittel benutzen. 
d) Bitte nur in die Armbeuge niesen oder husten. 
e) Bitte benutzen Sie Ihren mitgebrachten Kugelschreiber. 
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Stimmzettel
für die Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis 96 Bonn

am 26. September 2021

Sie haben  2  Stimmen

hier 1 Stimme hier 1 Stimme
für die Wahl für die Wahl

eines/einer Wahlkreisabgeordneten einer Landesliste (Partei)
– maßgebende Stimme für die Verteilung der

Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien –

Erststimme Zweitstimme
1 Jansen, Christoph

Leiter KommunalAkademie 
Konrad-Adenauer-Stiftung
Bonn

CDU
Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands

Armin Laschet, Anja Karliczek, Ralph 
Brinkhaus, Jens Spahn, Elisabeth Winkelmeier-
Becker

1

2 Rosenthal, Jessica
Gesamtschullehrerin
Bonn

SPD
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Dr. Rolf Mützenich, Svenja Schulze, Sebastian 
Hartmann, Kerstin Griese, Dirk Wiese

2

3 Graf Lambsdorff, Alexander
Diplomat
Bonn

FDP
Freie Demokratische Partei

FDP
Freie Demokratische Partei

Christian Lindner, Dr. Marie-Agnes Strack-
Zimmermann, Alexander Graf Lambsdorff, Dr. 
Marco Buschmann, Johannes Vogel

3

4 Prof. Dr. Neuhoff, Hans
Professor Hochschule
Düsseldorf

AfD
Alternative für Deutschland

AfD
Alternative für Deutschland

Rüdiger Lucassen, Kay Gottschalk, Fabian 
Jacobi, Martin Erwin Renner, Jörg Schneider

4

5 Uhlig, Katrin
wissenschaftliche 
Referentin
Bonn

GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

GRÜNE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Britta Haßelmann, Oliver Krischer, Dr. Irene 
Mihalic, Sven Lehmann, Katharina Dröge

5

6 Bergen, Ilja
Chemikant und Student 
BWL
Bonn

DIE LINKE
DIE LINKE

DIE LINKE
DIE LINKE

Dr. Sahra Wagenknecht, Matthias W. Birkwald, 
Sevim Dagdelen, Andrej Hunko, Kathrin Vogler

6

7 van den Bergh, Moritz
Mediengestalter Web-
Design
Bonn

Die PARTEI
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, 
Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative

Die PARTEI
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliten-
förderung und basisdemokratische Initiative

Dr. Mark Benecke, Dana Ströse, Marco Bülow, 
Julia Schlinkert, Marion Weißkopf

7

Tierschutzpartei
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ

Michael Siethoff, Angelika Remiszewski, 
Michael Badura, Gabriele Etgeton, Akin Öner

8

PIRATEN
Piratenpartei Deutschland

Sandra Leurs, Wilk Spieker, Frank Grenda, 
Frank Herrmann, Kristian Katzmarek

9

10 Acar, Jutta
Bundesbeamtin i.R.
Bonn

FREIE WÄHLER
FREIE WÄHLER

FREIE WÄHLER
FREIE WÄHLER

Markus Krafczyk, Georg Alsdorf, Kai Hemsteeg, 
Johanna Hellmann, Torsten Ilg

10

NPD
Nationaldemokratische Partei Deutschlands

Ariane Meise, Claus Cremer, Melanie 
Händelkes, Marion Figge, Karl Weise

11

ÖDP
Ökologisch-Demokratische Partei

Jens Andreas Geibel, Kurt Rieder, Jan Nicolas 
Weber, Julien Eichhoff, Jeyaratnam Caniceus

12

V-Partei³
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier
und Veganer

Simon Thomas, Derya Laug, Leonard Sieg, 
Frederik Brützel, Jörg Frohberger

13

Gesundheitsforschung
Partei für Gesundheitsforschung

Tim Tielkes, Saif Al Basri, Karl-Friedrich Harter, 
Jana Morawetz, Heiko Matamaru

14

15 Dr. Stamm, Roger
Rentner
Siegburg

MLPD
Marxistisch-Leninistische Partei 
Deutschlands

MLPD
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

Gabriele Fechtner, Erhan Aktürk, Anna 
Vöhringer, Fritz Ullmann, Esther Engel

15

Die Humanisten
Partei der Humanisten

Leonard Niesik, Julia Fabienne Sandkühler, 
Falko Bartsch, Sigrid Lichtenberg, Nikola Jancic

16

DKP
Deutsche Kommunistische Partei

Heike Warschun, Dave Varghese, Siw 
Mammitzsch, Marius Tim Dornemann, Marion 
Köster

17

SGP
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte
Internationale

Dietmar Gaisenkersting, Elisabeth 
Zimmermann-Modler

18

19 Berneiser, Gregor
Betriebswirt
Bonn

dieBasis
Basisdemokratische Partei 
Deutschland

dieBasis
Basisdemokratische Partei Deutschland

Dirk Sattelmaier, Karina Reiß, Prof. Sucharit 
Bhakdi, Prof. Dr. Martin Schwab, Sandra 
Fröhlingsdorf

19

Bündnis C
Bündnis C - Christen für Deutschland

Marcel Stubbe, Jan Schulte, Dietrich Janzen, 
Sandra Stubbe, Norman Kerner

20

du.
Die Urbane. Eine HipHop Partei

Yvonne Müller, Salimatou Jome, Felix Mangen

21

LIEBE
Europäische Partei LIEBE

Helene Susojev, Anatolij Niederhaus, Irina 
Kaschirin, Diana Kabanov, Irina Felker

22

23 Limbach, Reinhard
Immobilienkaufmann
Bonn

LKR
Liberal-Konservative Reformer

LKR
Liberal-Konservative Reformer

Dirk Schmidt, Andrea Konorza, Dirk Kosse, 
Philipp Bender, Klausjochen Berger

23

PdF
Partei des Fortschritts

Lukas Sieper, Anna Sophie Schmitz, Artemij 
Kiel, Theresa Schmitz, Joel Christobal 
Chamorro Herrera

24

LfK
>> Partei für Kinder, Jugendliche und
Familien << – Lobbyisten für Kinder –

Nele Flüchter, Dr. Nicole Reese

25

Team Todenhöfer
Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei

Sophia Jäger, Adnan Saidi, Jürgen Lennartz, 
Lisa-Catharina Gündüz, Ali Seyed Jawaheri 
Shoar

26

27 Genn, Juliane
Studentin
Bonn

Volt
Volt Deutschland

Volt
Volt Deutschland

Rebekka Müller, Daniel Staiger, Paula Mühl, 
Lars Herbold, Carina Beckmann

27

MUSTER

MUSTER

MUSTER
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Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt 
 

Wahlschein für die Bundestagswahl am 26. September 2021 
 
  

 Wahlbrief 
 Bundesstadt Bonn 
 Briefwahlbezirk 
 Wahlamt 
 Thomas-Mann-Str. 2-4 
 53240 Bonn 

 
 

Nur gültig für den Wahlkreis: 96 – Bonn 
 

Wahlschein-Nr.: Wählerverzeichnis-Nr.: Wahlbezirk: 
 

 1)Wahlschein gem. § 25 Abs. 2 BWO  
 

  

 
wohnhaft (bzw. früher wohnhaft) in 2)   
 

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
 

kann mit diesem Wahlschein an der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 96 - Bonn teilnehmen 
 
1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses durch 

Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des oben genannten Wahlkreises 
 

 oder 
 

2. durch Briefwahl. 
 

Bundesstadt Bonn 
Bonn, den                      Die Oberbürgermeisterin 
         Im Auftrag 
 
 
 
 
 

 Achtung !   Bitte nachfolgende Erklärung vollständig ausfüllen und unterschreiben.  
       Dann den Wahlschein in den roten Wahlbriefumschlag stecken. 

 
 

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl3) 
 
Hiermit versichere ich gegenüber der Oberbürgermeisterin an Eides statt, dass ich den beigefügten Stimmzettel 
persönlich – als Hilfsperson 4) gemäß dem erklärten Willen der wahlberechtigten Person - gekennzeichnet habe. 
 
............................................., den ........................ 
(Ort)    (Datum) 
 

Unterschrift der wahlberechtigten Person oder  Unterschrift der Hilfsperson4) 

 
___________________________________________    ____________________________________ 
(Vor- und Familienname)       (Vor- und Familienname)      

               
        Weitere Angaben in Blockschrift ! 
 
 
        ____________________________________ 
        (Vor- und Familienname) 
 
 
        ____________________________________ 
        (Straße, Hausnummer) 
 
 
        ____________________________________ 
        (Postleitzahl)           (Wohnort) 

1) Falls erforderlich, von der Gemeindebehörde ankreuzen. 
2) Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt. 
3) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen. 
4) Wahlberechtigte Personen, die des Lesens unkundig oder durch körperliche Gebrechen gehindert sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich einer 
anderen Person bedienen. Die Person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie hat die „Versicherung an Eides statt“ zu unterzeichnen. Außerdem ist die 
Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfestellung bei der Wahl der/des gehinderten Wählerin/Wählers erlangt hat. 
 

 i.A. 
(Unterschrift - kann bei automatisierter Erstellung des Wahlscheines 
entfallen) 

MUSTER
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Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Erststimmen)
Summe [C] + [D] muss mit [B] übereinstimmen.

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

C Ungültige Erststimmen

Gültige Erststimmen:
Von den gültigen Erststim-
men entfielen auf den Bewer-
ber
(Vor- und Familienname des Bewerbers
sowie Kurzbezeichnung der Partei/bei
anderen Kreiswahlvorschlägen das Kenn-
wort - laut Stimmzettel - )

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

D1 1. Christoph Jansen (CDU)

D2 2. Jessica Rosenthal (SPD)

D3 3. Alexander Graf Lambsdorff
(FDP)

D4 4. Prof. Dr. Hans Neuhoff
(AfD)

D5 5. Katrin Uhlig (GRÜNE)

D6 6. Ilja Bergen (DIE LINKE)

D7 7. Moritz van den Bergh (Die
PARTEI)

D10 10. Jutta Acar (FREIE WÄH-
LER)

D15 15. Dr. Roger Stamm
(MLPD)

D19 19. Gregor Berneiser (dieBa-
sis)

D23 23. Reinhard Limbach (LKR)

D27 27. Juliane Genn (Volt)

D Gültige Erststimmen insge-
samt

votemanager V21.6.1 Seite 12 20.08.2021 11:31
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Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen)
Summe [E] + [F] muss mit [B] übereinstimmen.

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

E Ungültige Zweitstimmen

Gültige Zweitstimmen:
Von den gültigen Zweitstim-
men entfielen auf die Lan-
desliste der
(Kurzbezeichnung der Partei - laut Stimm-
zettel -)

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

F1 1. CDU

F2 2. SPD

F3 3. FDP

F4 4. AfD

F5 5. GRÜNE

F6 6. DIE LINKE

F7 7. Die PARTEI

F8 8. Tierschutzpartei -----

F9 9. PIRATEN -----

F10 10. FREIE WÄHLER

F11 11. NPD -----

F12 12. ÖDP -----

F13 13. V-Partei³ -----

F14 14. Gesundheitsforschung -----

F15 15. MLPD

F16 16. Die Humanisten -----

F17 17. DKP -----

F18 18. SGP -----

F19 19. dieBasis

F20 20. Bündnis C -----

F21 21. du. -----

F22 22. LIEBE -----

F23 23. LKR

F24 24. PdF -----

F25 25. LfK -----

F26 26. Team Todenhöfer -----

F27 27. Volt

F Gültige Zweitstimmen insge-
samt

votemanager V21.6.1 Seite 13 20.08.2021 11:31
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2) Nach Abschnitt 4 der Wahlniederschrift Anlage 29, bei der Briefwahl nach Abschnitt 4 der Wahlniederschrift Anlage 31, siehe
auch die Zusammenstellung der Wahlergebnisse in Anlage 30.

3) Vom Briefwahlvorstand nicht auszufüllen.

ACHTUNG
Briefwahlvorstände geben die Schnellmeldung bitte
persönlich im Dienstleistungszentrum Schalter 4 ab.
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